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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1993

Norm

ABGB §1299 A

Rechtssatz

Wer den Tatbestand des § 1299 ABGB erfüllt, hat den Mangel der entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten

unbedingt zu vertreten. Wird dem objektiven Sorgfaltsmaßstab des § 1299 ABGB nicht entsprochen, also der

außergewöhnliche Fleiß bzw die außergewöhnliche Aufmerksamkeit nicht aufgewendet, so kann sich der Belangte

nicht mit dem Fehler der geforderten Eigenschaften entlasten.
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